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Eine Blüte schöner als die andere
Schau der Orchideen lockt viele Besucher an - Tropenzauber in Harleshausen

K a s s e l (h). Blütenträume werden hier wahr: Nach einem Jahr bietet
die Gruppe- Kassel-Göttingen der Deutschen Orchideen-Gesellschaft zum
zweiten Male in Kassel, im Cafe Bachmann im Stadtteil Harleshausen, eine
große Orchideen-Ausstellung. Rund 350 Pflanzen, alle in voller Blüte, sind
zu sehen. Das Cafe hat sich für einige Tage jn einen tropischen Garten ver
wandelt.

Am Sonntagmorgen fand die Er-
öffnung der ungewöhnlichen Schau
statt. Hierzu kamen Liebhaber aus
ganz Nordhessen und Südnieder-
A n z e i g e

/Hallo, Freunde. Heute mal ^
ein Wort zur Post. Zur „Verehrer-
post". Wir BONANZA-Cartwrights
bekommen davon täglich
einen Waschkorb voll. Für mich
waren letzte Woche 39 Heirats-
anträge dabei, 'ne schöne
Menge, wenn man bedenkt, daß
ich schon in festen Händen bin.
Bild und Funk hat daraus eine
Story gemacht. Die steht in der
neuen BILD UND FUNK.

b morgen überall zu haben. ,

Sachsen sowie eine Reihe von Eh-
rengästen. Auch die Stadt Kassel
war dabei vertreten.

Züchterfleiß und Spiel der Natur
vin abwechslungsreicher Darbietung
zeigt die Ausstellung, in der sel-
tene Exemplare, die vor noch nicht
einem Jahr irgendwo im südameri-
kanischen Urwald „geerntet" wur-
den, neben einmaligen Züchtungen
aus Deutschland und den USA zu
finden sind.

Glanzstück der Schau ist ohne
Zweifel, was den Rang angeht, eine
Pflanze aus der großen Reihe der
Phalaenopis-Gruppe. Sie wurde von
Prof. Burgeff (Würzburg) gezüchtet
und läßt sich nicht mehr vermehren.
Die Folge: die Orchidee, die wegen
ihrer einmaligen Schönheit den Na-
men „Stern von Rio" erhielt, wird
es nicht mehr geben, wenn die
Pflanze in Kassel und zwei weitere
in Würzburq aus dem Kreuzungs-
versuch hervorgegangenen Exem-
plare eingehen.

Der Kreis der Orchideen-Liebha-
ber hat nach der ersten Ausstellung
im vergangenen Jahr in Kassel et-
liche „Neuzugänge" erlebt. Gestern
zur zweiten Ausstellungseröffnung
kamen viele Besucher und berichte-

Kasseler Deutsch und seine Dichter (4)

Heimatliebe und Wanderlust
Echtheit der Sprache zeichnet Fladungs Mundartverse aus

„Seine Schöp-
fungen sind vor]
allem wegen der
Echtheit der Spra-
che zu den schön-
sten hessischen
Dialektdich tungen
zu zählen." Da-
schrieb die „Kas-
seler Post" Ende
September 1937]
zum Tode von Ge-
org Fladung (siehe Bild). Fladung
war 1880 in der Unterneustadt ge-
boren worden, besuchte die OR II,
trat in den Dienst der Stadt Kas-
sel, war von 1925 bis 1936 (bis zur
Eingemeindung) Wahlbürgermei-
ster von Niederzwehren und
schließlich Direktor des Kasseler
Standesamtes. Kurhessenhalle und
Süsterfeldsiedlunq verdanken ihre
Errichtung u. a. seinen Bemühun-
gen.

Heimatliebe und Wanderlust
kommen in Fladungs (übrigens nie
geschlossen veröffentlichten) zahl-
losen Gelegenheits- und Mundart-
gedichten immer wieder zum Aus-
druck; z. B. in der berühmten
„Bardie no Niesde" („Hessenland"
1925, S. 22). Fladung schuf die In-
schrift des Zaitenstocks in der
Fuldaqasse und dichtete zur Ein-
weihunq des Wimmelhauses und
der Stadthalle. Bei der Tausend-
Jahr-Feier 1913 sang eine ganze
Festkorona sein kritisches „Ochch,
Cassel, nä, was hosde dich verän-
nerd all die Jahre . . ."

Anläßlich einer Sammlung des
Hess. Gebirgsvereins für eine Re-
parierung des Hohen-Gras-Turms

schrieb Fladung 1925 folgendes
Gedicht über eine typisch Kasse-
ler „Sunndagsdur". (rff)

*
Sprechde mo, was aß wo schenner
For nen echten Kasseläner:
In der dumben Stowwe hocken
Oder'n Sunndag loszesocken
Nuss ins Griene? Wo de Ahlen
Sich mo richdig kennen aalen,
Und de Kenner spälen, rennen,
Hibben un sich rammeln kennen,
Ohne daß de 'n Schutzmann

schimbet
Und de Nase driwwer rimbed. —
Extra scheene äß ne Duhre
Oder Kennerwagenfuhre,
— Awer jo nidd in Gerase —
Nuff bis no den hochen Grase,
Owen mached glichch der Friedel
Uff den Friggadellenbiedel,
Un dann wird erschd zimfdich mo
Was gespachdeld —• und herno,
Wann der Freßkrom äß verdricked,
Wird en Wirfchen erschd

gezwicked,
Dann dhu ich de Piffe stobben
Un qenehm'ge mä en Schobben;
De Ahle trinked Schoggelade,
DeWännste krichchenLimmenade.
Awer dann befahl ich: uff!
Un nun gehd's zum Dorme nuff,
De Ahle bie den välen Drebben
Muß ab un zu mo Oden schebben,
Doch simme endlich alle do,
Dann geht's us einem Mulle: Oh!
Wie äß de Weld hier oben scheene,
Och nä, war hodd dann do noch

Deene
Bim Usblick bis ins Firnsbachdal
Unn widder nuff zum Ehrenmal!
Ich selwer uff der hechsten Kant',
Begick mä stolz min Hessenland!

ten, daß ihre ersten, mti der
Pflege der „Edelsteine aus dem
Reich der Flora" angestellten Ver-
suche Erfolg hatten.

Die Ausstellung, die noch einige
Tage geöffnet ist, vermittelt für
weitere Pflegeversuche neue Anre-
gungen. Rund 3500 Blüten im Ge-
samtwert von rund 8000 Mark sind
ein nicht zu übersehender Anreiz.

CDU-Gewerkschaftler wollen
Tacke als DGB-Vorsitzenden
Offenbach (In). Die Arbeitsge-

meinschaft Christdemokratischer
Arbeitnehmer im DGB-Bezirk Hes-
sen hat am Samstag in Offenbach
dem DGB-Bundesvorstand vorge-
schlagen, beim Bundeskonkreß im
Mai 1969 den derzeitigen stellver-
tretenden DGB-Vorsitzenden, Bern-
hard Tacke, als neuen Vorsitzen-
den zu empfehlen.

Keine Persönlichkeit sei besser
geeignet, die Geschicke des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes zu len-
ken, meinten die CDU-Gewerk-
schaftler. Klaus Dieter Zemlin, Mit-
glied des geschäftsführenden Bun-
desvorstandes der Arbeitsgemein-
schaft Christdemokratischer Arbeit-
nehmer im DGB, forderte in der Ta-
gung auch neue Formen der Zusam-
menarbeit zwischen DGB, DAG und
der Gewerkschaft der Polizei.

Pilotenprüfung bestanden
Kassel (nh). Zwei Tage lang stell-

ten sich vier junge Männer aus
Nordhessen und Niedersachsen auf
dem Kasseler Flugplatz Waldau
dein Prüfungsrat. Ihr Ziel war der
Privatpilotenschein für Motorflie-
ger. Nach fünf Monaten Ausbildung
beim Motorfliegerclub Kassel er-
hielten sie am Ende der theoreti-
schen und praktischen Prüfung aus
der Hand von Regierungsassessor
Dr. Kleinvogel die Examensurkun-
den. Nur Gerd Fröhlich aus Wabern
muß mit dem Fliegen in eigener
Verantwortung noch etwas warten:
der 17jährige, der an der Prüfung
nur durch eine Sondergenehmigung
teilnehmen konnte, kann den Pilo-
tenschein erst im Mai 1969 mit Er-
reichen des vorgeschriebenen Min-
destalters von 18 Jahren erhalten.

Kind von Pkw erfaßt
Kassel (ux). Leicht verletzt wurde

am Samstag um 16.35 Uhr in der
Karolinenstraße vor dem Haus Nr. 2
ein sechsjähriges Mädchen. Das
Kind war über die Straße gelaufen
und dabei von einem in Richtung
Hauptfriedhof fahrenden Personen-
wagen erfaßt worden.

Neuer MCC-Sitzungspräsident
Mainz (LH). Der Präsident des

Mainzer Carneval-Clubs (MCC), Ja-
kob Wucher, hat am Samstagabend
das Zepter für die närrischen Sitzun-
gen aus der Hand gelegt und einem
jüngeren übergeben. Neuer Sit-
zungspräsident ist nunmehr der
Mainzer Studienassessor Bernd
Mühl. Jakob Wucher hatte neben
seinem Präsidentenamt auch 40 Jahre
lang die MCC-Sitzungen geleitet.

Vortrag der Christengemein-
schaft. In der Reihe der öffentlichen
Vorträge der Christengemeinschaft
spricht am Dienstag, 19. November,
um 20 Uhr im Saal der Murhard-
bibliothek Dr. Friedrich Benesch,
Leiter des Priesterseminars der Be-
wegung für religiöse Erneuerung,
über das Thema „Revolution, Hun-
ger, Krieg — Menschheit in apoka-
lyptischer Zeit".

Säuberlich aufgeschichtet
wurden die alten Steine der inzwischen abgerissenen
Lutherkirctie (unser Bild). Was mit ihnen geschieht,
steht noch nicht fest. Möglicherweise werden sie als
Verkleidung für den Turm dienen, der an einer Seite
bisher nur aus Backsteinen besteht, während die vor-
deren Seiten mit Sandsteinen verkleidet sind. Es sind

allerdings auch Ueberlegungen im Gange, die Back-
steinwand so zu belassen als Gedenken an die Zer-
störung der Lutherkirche. Im Hintergrund entsteht be-
reits der Neubau. In ein bis eineinhalb Jahren soll
die Luthergemeinde, die während der Bauzeit In den
Friedenshof der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der
Kleinen Rosenstraße ausgewichen ist, wieder ein eige-
nes Gotteshaus haben. (b/Auf nähme: L)

Vier exotische Schönheiten
die kleine Auswahl aus der Kasseler Orchideen-Schau. Daneben eine
Zygopetalum-Blüte, deren auffallendes Farbmuster sich im Schwarz-
Weiß-Foto nur andeutet. In der zweiten Reihe links eine amerikani-
sche Züchtung der „Pantoffel-Orchidee", der Paphiopedilum, daneben
eine Einzelblüte von Cympidium. (Aufnahme: B)

Anzeige
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LangsamfaSiren auf Landstraßen
nur im Ausnahmefall verboten
Düsseldorf: Freizeitfahrer dürfen die Landschaft genießen

Die Autofahrer, die in Ruhe die
Landschaft genießen wollen und
deshalb mit 30 oder 40 Stundenkilo-
metern auf der Straße bummeln,
sind vor allem für den Berufsver-
kehr ein Ärgernis. In Düsseldorf
wollte man ein Exempel statuieren
und klagte einen Kraftfahrer an, der
bei einem Tempo von 45 Stunden-
kilometern auf einer Strecke von
800 Metern vier oder fünf hinter
ihm fahrende Wagen am Vorwärts-
kommen gehindert hatte.

Der Prozeß endete mit einem Frei-
spruch. Das Oberlandesgericht Düs-
seldorf räumte zwar ein (Ss 989/67),
daß ein Autofahrer seine Pflichten
als Verkehrsteilnehmer nicht nur
durch die Wahl einer zu hohen Ge-
schwindigkeit, sondern auch durch
besonders langsames Fahren ver-
letzten könne. Als Verkehrsteilneh-
mer müsse man nämlich Behinde-
rungen anderer vermeiden, die mit
den Bedürfnissen des modernen
Straßenverkehrs nicht in Einklang
zu bringen seien. Gegen diese
Pflichten habe aber hier der Ange-
klagte nicht verstoßen.

Auf Bundesautobahnen, stark be-
fahrenen Bundesstraßen, Schnell-
straßen, anderen wichtigen Ver-
kehrswegen oder auch in dichtem
städtischen Verkehr werde man im
Rahmen der Grenzen, die durch die
Gebote der Sicherheit des Verkehrs
gesteckt seien, in aller Regel der
Zügigkeit und Flüssigkeit des Ver-
kehrs den Vorrang einräumen müs-
sen vor dem Recht des Kraftfah-
rers, die Geschwindigkeit nach un-
ten hin frei zu wählen. Autofahrer,
die sich hier dem Verkehrsfluß nicht
anpaßten, obwohl sie ohne Gefähr-
dung ihrer Person oder anderer da-
zu in der Lage seien und dadurch
di-n nachfolgenden Verkehr merk-
lich hemmten, setzten sich dem be-
rechtigten Vorwurf strafbarer Be-
hinderung anderer im Straßenver-
kehr aus..

Kein Berufsverkehr

Der Angeklagte sei aber hier auf
einer gewöhnlichen Landstraße ge-
fahren, die von Baustellen und
sonstigen Verkehrshindernissen frei
gewesen sei. Dabei dürfe nicht au-
ßer acht gelassen werden, daß sol-
che Straßen nicht nur dem vielfach
unter Zeitnot sich abwickelnden Ar-
beits- und Berufsverkehr dienten.
Vielmehr würden die Straßen auch
bestimmungsgemäß von Kraftfah-

rern benutzt, die sich aus irgend-
welchen Gründen, sei es auch nur
um der Betrachtung der Landschaft
oder der Muße willen, ohne Hast
auf ihr bewegen wollten. Der Kraft-
fahrer, der eine Landstraße benutze,
müsse mit solchen Langsamfahrern
rechnen.

Etwas anders müsse nur dann
gelten, wenn auf einer solchen
Landstraße Verkehrsballungen ent-
standen seien. Dann müsse der
Langsamfahrer den Hintermännern
Gelegenheit zum Überholen geben.

(OG)

Sparen, sparen,
rosa fahren.

Sonderangebot der Bundesbahn.
Einer Jährt immer zum halben Preis.
In allen Zügen. Ab 51 Kilometer.
So weit Sie wollen. Für höchstens
50 Mark. Auskunft am Schalter.
Reisen Sie, reisen Sie!

Nur noch Sl Tage ,

Grünes licht
für Rosa Zeiten
Vorfahrt nicht beachtet

Kassel (ux). Der Fahrer eines auf
dem Unteren Käseweg stadtein-
wärts fahrenden Personenwagens
mißachtete nach Angaben der Poli-
zei die Vorfahrt eines Wagens, des-
sen Fahrer auf dem Steinbruchweg
in Richtung Unterer Käseweg fuhr.
Bei dem Zusammenstoß wurden drei
Insassen leicht verletzt. Es entstand
Sachschaden von 1500 Mark.
in iiiiinimiiimiMiimiiMiiiiiiiiiii iimiiiiniiiiim

Rabatte. Ein Verkaufsleiter darf
einem Kunden nicht aus Gefällig-
keit umfangreichen Preisnachlaß
gewähren. Er macht sich andern-
falls der Untreue gegenüber dem
Geschäftsinhaber schuldig. (Ober-
landesgericht Hamm 3 Ss 25/68 v.
26. 4. 1968) (OG)

Nur gleichwertiges Fahrzeug
Unfallgeschädigter darf Zeitwert + 15% Aufschlag fordern

Manche durch einen Unfall zu
Schaden gekommenen Kraftfahrer
glauben, die Versicherungsgesell-
schaft des Schuldigen müsse ihnen
als Ersatz für das schwerbeschädig-
te Auto einen völlig neuen Wagen
zur Verfügung stellen. Das ist je-
doch ein Irrtum.

Bei der Bemessung des Schaden-
ersatzes für ein zerstörtes oder
stark beschädigtes Fahrzeug sei bei
der Schadensberechnung von dem
Preis auszugehen, so entschied jetzt
das Oberlandesgericht Celle (5 U

ren das Fahrerhaus insgesamt ver-
zogen, die beiden Rahmenlängsträ-
ger nach rechts herübergekommen
und der linke Kastenbodenrahmen
des Aufbaues eingedrückt worden.
Der Eigentümer hatte davon abge-
sehen, den Lkw zu reparieren, son-
dern sich gleich einen neuen Last-
wagen gekauft und den alten in
Zahlung gegeben.

Der Geschädigte wollte aber den
Betrag haben, den die Reparatur-
kosten für die Instandsetzung des
veräußerten Fahrzeugs ausmachten,

181/67), den der Geschädigte auf- und eine angemessene Wertminde
wenden müsse, um ein gleichwerti-
ges gebrauchtes Fahrzeug zu erwer-
ben. Das bedeute nun nicht, daß
die Versicherungsgesellschaft nur
den Betrag zu geben habe, den ein
Sachverständiger als Zeitwert des
beschädigten Kraftfahrzeugs ermit-
telt habe.

Zu dieser Summe sei ein Auf-
schlag zu machen, weil der Betrof-
fene in die Lage versetzt werden
müsse, einen ähnlichen Wagen nach
einer gründlichen technischen Über-
prüfung von einem seriösen Ge-
brauchtwagenhändler zu erwerben
und sich von diesem Händler für
eine gewisse Zeit eine Werkstatt-
garantie geben zu lassen. Der Auf-
schlag müsse den Betrag mitenthal-
ten, den der Händler für sich selbst
als Gewinn (Provision) üblicherwei-
se fordere.

Nach dieser Methode errechnete
das Oberlandesgericht Celle den zu
erstattenden Betrag, den ein Lkw-
Eigentümer nach Recht und Gesetz
beanspruchen durfte. Das Fahrzeug
war bei einem Zusammenstoß fron-
tal-rechtsseitig hart angeschlagen
und beschädigt worden. Dabei wa-

rung.
Das Oberlandesgericht Celle

meinte jedoch, eine Schadensberech-
nung könne er nun nicht mehr auf-
machen, sondern nur den Betrag
fordern, den er für die Wiederbe-
schaffung eines gleichwertigen ge-
brauchten Lastwagens benötige. Der
Sachverständige habe den Zeitwert
des beschädigten Fahrzeugs vor dem
Unfall auf 18 800 DM geschätzt, da-
zu komme ein Aufschlag von 15
Prozent, so daß der Geschädigte
von der Versicherungsgesellschaft
insgesamt einen Betrag von 18 800
DM + 2820 DM fordern dürfe. (OG)

Kfz-Steuer. Ein unter Zollkenn-
zeichen zugelassener Kraftwagen
muß nach Ablauf der zehntägigen
Steuerbefreiung auch dann zur Ver-
steuerung angemeldet werden,
wenn das Auto infolge Unfallscha-
dens nicht mehr benutzt werden
kann. Wer die Anmeldung ver-
säumt, kann wegen vorsätzlicher
Steuerhinterziehung verurteilt wer-
den. (Oberlandesgericht Celle 1 Ss
411/67 v. 8. 2. 1968) (OG)
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